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Zuverlässiger      Mauerwerksbau
Mangelstreit   vermeiden   und  sachgerecht  beurte ilen

Prof. Dr.-Ing. Rainer Oswald, Aachen 

Kalksandstein - Sachverständigentagung         2010

Teil 1

Zum Diskussionsstand über hinzunehmende 
Unregelmäßigkeiten  und  zumutbare Mängel
mit  Bewertungsbeispielen  aus   dem    Mauerwerksb au

Übersicht

1. Daseinsberechtigung „hinzunehmender 
Unregelmäßigkeiten“

2. Vertragliche Vereinbarungen als wesentlicher 
Beurteilungsmaßstab

Exkurs: Mangelbeurteilung durch Bauleute

3. Hinzunehmende Unregelmäßigkeiten
Exkurs: Klassifizierung von Grenzwerten

4. Hinnehmbare (zumutbare) Mängel
Hinnehmbarkeit

Unverhältnismäßigkeit

5.  Zusammenfassung

Hinzunehmende Unregelmäßigkeiten  

Der Umfang des Streits über Kleinigkeiten 
steht im krassen Missverhältnis zur 
verfügbaren Literatur zum Problemkreis.

Ziel  

Zusammenstellung von Daten und Methoden 

zur angemessenen 

– möglichst außergerichtlichen –

Beilegung von Streit über Kleinigkeiten =

Entlastung von Bauherren, Planern, 

Unternehmern, Sachverständigen             

und Gerichten

Kritikpunkt 1   

Hinzunehmende Unregelmäßigkeiten gibt es 

nicht !

Es gilt grundsätzlich „Null Toleranz“ !
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Bei der vertraglichen Vereinbarung 
„Garagenbodenbelag: Schichtdicke von 3 mm“

verbleibt 
„für Toleranzen grundsätzlich kein Raum“!

Dr. W. Bayerlein; Vors.Richter am OLG a.D.;          D.S.T. Berlin 2009
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„ Die für die Praxis relevante Sollschichtdicke d soll

ist ... anzugeben.
Sie ergibt sich aus der Mindestschichtdicke d min

und dem vom Mittelwert der Rautiefe abhängigen 
Schichtdickenzuschlag. Die zugehörige 
Materialverbrauchsmenge ist anzugeben.“
„dsoll muss im Mittel auf der maßgeblichen Fläche 
mindestens erreicht werden, damit dmin mit 95%iger 
Sicherheit nicht unterschritten wird.
Die mittlere Schichtdicke d darf dsoll nicht 
unterschreiten.“
[Instandsetzungs-Richtlinie des DAfStb, 2001:10]

Schichtdicken bei Stahlbeton-Garagenböden
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Es sei denn, der Vertrag fordert ausdrücklich 
die (unmögliche) toleranzfreie Ausführung.

Für Toleranzen bleibt grundsätzlich Raum, da 
weder eine absolute Ebenheit des Unter-
grunds noch eine absolute Gleichmäßigkeit 
des Stoffauftrags handwerklich erreichbar ist!

Schichtdickenangaben bei Garagenboden-
beschichtungen sind i.d.R. Sollschichtdicken.

Kritikpunkt 1   

„Hinzunehmende Unregelmäßigkeiten gibt 

es nicht !                                                      

Es gilt grundsätzlich „Null Toleranz“

Welche Ursachen hat diese Haltung von Juristen ?

� Fehlender Kontakt mit der Bauwirklichkeit und   

hhandwerklichen Tätigkeiten

� Änderung des Mangelbegriffs im Rahmen der 
dSchuldrechtsreform 2002

Sachmangel                          BGB § 633 (alt)

(1) Der Unternehmer ist verpflichtet, das 

Werk so herzustellen, dass es die zu-

gesicherten Eigenschaften hat und nicht 

mit Fehlern behaftet ist, die den Wert oder 

die Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen

oder dem nach dem Vertrage voraus-

gesetzten Gebrauch aufheben oder 

mindern. 

War die Eigenschaft „zugesichert“ ?

Zugesicherte Eigenschaft ( § 633 BGB alt)

besonderer Zustand; Abweichungen nicht 

zulässig

� Erwähnung im LV reicht nicht aus;

� zugesichertes Merkmal muss erkennbar 
ohne   Abstriche gewollt sein;

� zusätzliches Risiko muss für AN 
kalkulierbar sein. 

Sachmangel    § 633 BGB (01.01.2002)

(1) Der Unternehmer hat dem Besteller das Werk frei von
Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen.

(2) Das Werk ist frei von Sachmängeln, wenn es die 
vereinbarte Beschaffenheit hat. 

Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart ist, ist das Werk frei 
von Sachmängeln, 
1. wenn es sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte,

sonst
2. für die gewöhnliche Verwendung eignet und eine 

Beschaffenheit aufweist, die bei Werken gleicher Art üblich ist 
und die der Besteller nach Art des Werks erwarten kann.
Einem Sachmangel steht es gleich, wenn der Unternehmer 
ein anderes als das bestellte Werk oder das Werk in 
zu geringer Menge herstellt.
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Vereinbarte Beschaffenheit (§ 633 neu)
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[Motzke]

Beschaffenheitsvereinbarungen

Über den Grad der Verbindlichkeit von 
Beschaffenheitsvereinbarungen besteht 

offensichtlich unter Juristen nach der 
Schuldrechtsreform Uneinigkeit.

Wann liegt eine „zugesicherte 
Eigenschaft“ im Sinne des alten 

§ 633 BGB vor?

Klärungsbedarf!
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Längen-/Breitenmaß

Kalksandstein (DIN V 106 / DIN EN 771-2)

KS-Steine: Einzelwert +/- 3 mm; Mittelwert +/- 2 mm

KS-Verblender: Einzelwert +/- 2 mm; Mittelwert +/- 1 mm

Mauerziegel (DIN 105 / DIN EN 771-1)

Nennmaß 240 : 230 – 245  Spanne max.  10 mm

Nennmaß 365 : 355 – 373  Spanne max.  12 mm

Abweichungen bei Ziegel (Tribius 2005)

Zusätzliche Ebenheitstoleranzen

DIN  18202 : 2005-10

„Bei Mauerwerk, dessen Dicke gleich dem 
Steinmaß ist, gelten die Ebenheitstoleranzen nur 
für die bündige Seite“

„bündige Seite“ = Seite des Schnurschlags

„Die bei Bauprodukten zulässigen Maßabwei-
chungen sind in den Grenzwerten für Eben-
heitsabweichungen nicht enthalten und daher 
zusätzlich zu berücksichtigen.“
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Grenzwerte für Ebenheitsabweichungen

Zulässige Ebenheitsabweichungen

Bei zusätzlicher Berücksichtigung der zulässigen 
handwerklichen Toleranzen ergibt sich bei 10 cm 
Messpunktabstand auf der „nicht bündigen Seite“, 
z.B. der Innenoberfläche einer außen abge-
schnürten,  36,5 cm dicken Ziegel - Außenwand eine 
zulässige Ebenheitsabweichung von 12 + 5 = 17 mm

Innenputzdicke: 15 mm

Die Regeln von DIN 18 202 sind zur Beurteilung 
nicht sinnvoll anwendbar.

Zulässige Dickenabweichungen  

Wer 30 cm dickes Mauerwerk bestellt, 

bekommt nicht genau 300,00 mm dicke 

Steine („Null Toleranz“) sondern ein Mauer-

werk mit der zulässigen Toleranzspanne !

Muss man das ausdrücklich vereinbaren ?

Nein !

Übliche Beschaffenheit !

Zulässige Abweichungen  

Es ist Sache der Planungs- und 

Ausführungsbeteiligten, 

die Konsequenzen der zulässigen 

Abweichungen so zu berücksichtigen, 

dass ein voll gebrauchstaugliches Werk 

entsteht.

Beispiele: 

Konsequenzen für Dünnlagenputze Konsequenzen für Dünnlagenputze

„Grundsätzlich sind beim Putzgrund höhere 
Anforderungen an die Maßtoleranz gestellt, als 
dies nach DIN 18 202 für nicht flächenfertige 
Wände gefordert ist …

Die höheren Anforderungen an die Maßtoleranz 
sind bei Planung und Ausschreibung zu 
berücksichtigen.“

Leitlinien für das Verputzen von Mauerwerk und Beton – Grundlagen für 
die Planung, Gestaltung und Ausführung

IWM – Industrieverband WerkMörtel e.V. April  2007        (www.iwm.de)
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Konsequenzen für WDVS

Zulässige Ebenheitstoleranzen bei Untergründen 
für Wärmedämmverbundsysteme

Ausgleich von Unebenheiten des Untergrundes durch d en KleberauftAusgleich von Unebenheiten des Untergrundes durch d en Kleberauft rag:rag:
Zulassungen: max. 1 cm/m;  DIN 55699: vereinzelt ma x. 2 cmZulassungen: max. 1 cm/m;  DIN 55699: vereinzelt ma x. 2 cm
Ziegel:  Bei innen bZiegel:  Bei innen b üündiger Vermauerung  (knapp) ndiger Vermauerung  (knapp) üüberbrberbr üückbar;ckbar;
KS:       grundsKS:       grunds äätzlich unproblematisch.tzlich unproblematisch.

Konsequenzen für KMB auf Mauerwerk Konsequenzen für KMB auf Mauerwerk

Bei KS in der Regel unproblematisch

Bei Ziegelmauerwerk theoretisch ein Ausgleichs-
putz vorzusehen, wenn nicht ausdrücklich gefordert 
wird, dass außenflächenbündig gemauert wird. 
Praktisch werden meist die zulässigen Toleranzen 
nicht voll ausgenutzt, so dass tatsächlich das 
Problem relativ selten auftritt.

Ein Unternehmer, der mauert und abdichtet ohne 
dass ein Unterputz vorgesehen ist, muss von sich 
aus außenoberflächenbündig mauern.

Konsequenzen für Dünnbett - Lagerfugen Konsequenzen für Dünnbett - Lagerfugen

Anforderungen an die Lagerfugen:

DIN 1053 / ABZ :

EC6 – DIN 1996-1:2006-01 :

dF muss 1 bis 3 mm betragen.

dF sollte mind. 0,5 mm, höchstens 3 mm dick sein.

Lagerfugen sind stets vollflächig zu vermauern. 
Dünnbettmörtel – Auftrag vollflächig
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Zulässige Steintoleranzen - Mörtelzuschläge

� Zul. Maßabweichung Steinhöhe: max. ± 1,0 mm

� Zul. Abweichung Ebenheit/Planparallität: 1,0 mm

Mörtelzuschläge:

� Größtkorn: 1,0 mm (0,7 mm)

Dünnbettmörtel mit Stützkorn (Perlite): 2,0 mm

große Sorgfalt für d F � 0,5 mm; > 1 mm kaum erreichbar

Anwendung des Tauchverfahrens

Schubert

Bildquelle: Schubert P.

Dünnbettmörtel mit zu dünner Konsistenz

Konsequenzen für Dünnbett - Lagerfugen

Übliche Beschaffenheit:

• „Vollflächiger“ Mörtelauftrag wird fast nie 
erreicht !

• Mindestfugendicke wird häufig unterschritten !

Diskussionsbedarf / Klärungsbedarf !

Unvermeidliche „Unregelmäßigkeiten“
Beispiel 3 :     Risse in Bauhölzern

„Schwindrisse in 
Bauhölzern und 
Brettschichthölzern sind 
zulässig, sofern die 
Standsicherheit nicht 
beeinträchtigt wird.“

DIN 18334 –
Zimmer- und Holzarbeiten
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Zulässige Feuchte von Bauholz

(3.1.6) Bauschnitthölzer sind, soweit nachfolgend 
nichts anderes festgelegt ist, aus Nadelholz mit 
einer Holzfeuchte von höchstens 20% einzubauen.

(3.3) Holzhausbau; Holzrahmenbau; Holztafelbau:

Bauschnitthölzer sind mit einer Holzfeuchte von 
maximal 18% einzubauen.

(weitere Angaben zu Schalungen, Bohlen etc.)

[VOB DIN 18334 – Zimmer- und Holzarbeiten 2006-10]

Anforderungen für KVH-Si

KVH im sichtbaren Bereich 

(KVH-Si):

Rissbreite: b < 3% der 

jeweiligen 

Querschnitte;

jedoch nicht 

mehr als 6mm;

(KVH-NSi): Risse zulässig

[Vereinbarung über Konstruktionsvollholz; 1997]

Konsequenzen für den Holzschutz

Konsequenzen für den Holzschutz

DIN 68800-3:1990-04:                                             
„Nachträglich auftretende Trocknungsrisse können 
die Wirksamkeit einer Holzschutzbehandlung 
beeinträchtigen. Sie sollen … nachbehandelt 
werden.“

E DIN 68800:2009-11: Differenzierte Regeln: 

• z.B. nicht erf. bei GK 1 und 2; Tauchverfahren 
bei Holz unter 20 %;     sonst            

• erforderlich bei tragenden Hölzern, wenn Riss 
tiefer als 1/6 des  Querschnitts geht

Aachener Bausachverständigentage 2008:  

Diskussionsergebnis: 

Nachbehandlung z.B. bei Hölzern unter Dach unüblich  / 
unmöglich .

Diskussionsbedarf / Klärungsbedarf !
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Kritikpunkt 1 - Antwort   

Die Kategorie der                       

„Hinzunehmenden Unregelmäßigkeiten“

gibt es sehr berechtigt!

Hinzunehmende Unregelmäßigkeiten sind 

keine Mängel , sondern als zulässige 

Abweichungen zu tolerieren!

Es sei denn, der Vertrag fordert 

ausdrücklich etwas anderes.

Hinzunehmende Unregelmäßigkeiten   

Ungenauigkeiten und Abweichungen bei 

optischen und technischen Eigenschaften, 

die nach der Verkehrsitte als 

bedeutungslos und bei üblicher Sorgfalt 

unvermeidbar einzuschätzen sind. 

=  Abweichungen im Rahmen der üblichen 

Beschaffenheit

Keine Mängel!

Kritikpunkt 2   

Die vorgeschlagenen Beurteilungsmethoden 

und dargestellten Grenzwerte 

berücksichtigen nicht ausreichend die 

vertragliche Situation des Einzelfalls.

Feststellungen
Istzustand:

Messen, 
Dokumentieren

Nein

Flussdiagramm 1

Bewertung
Abweichung 

zwischen Ist und Soll
feststellbar?

Hinzunehmende 
Unregelmäßigkeit

Kein Mangel

Ende

Mangel

Weitere 
Untersuchung
Erforderlich

Feststellung
Sollzustand

Liegen 
vertragliche Einzel-

vereinbarungen
vor?

Vertragstexte
Musterflächen

Vergleichsobjekte

Anerkannte
Regeln der 
Bautechnik
ermitteln:

Normen/ Richtlinien/
Merkblätter/ Erfahrung/

Vernunft

Nein

Ja

Vorrangig:
Ausdrücklich

vertraglich
vereinbarte 

Verwendbarkeit/
Beschaffenheit

Nachrangig:

Übliche 
Verwendbarkeit/
Beschaffenheit

Mangel:
Abweichung vom VertragssollVertragssoll

KriterienKriterien

Exkurs: Mangelbewertung 

Liegt ein Mangel vor?

Die Mangelbewertung ist grundsätzlich eine 
rechtliche Frage, da es um die Erfüllung oder 
Nichterfüllung von werkvertraglichen 
Vereinbarungen geht.

Kann bzw. darf diese Frage vom 
Baufachmann beantwortet werden?
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Mangelbeurteilung nur durch Juristen?

� Jeder mündige Bürger schließt täglich selbst
Verträge und legt persönlich ihre Erfüllung aus!

Beispiele für selbständige Vertragsauslegung 
(Mangelbeurteilung) ohne Juristen:

� Handwerker bei der Ausführung der
beauftragten Leistung;

� Bauleiter bei der Überwachung der Arbeiten;
� Planer/Sachverständige bei der Abnahme und 

spätern Beurteilung von Bauleistungen.

Konkrete vertragliche Vereinbarungen

Solange vertragliche Vereinbarungen 

(Angaben in Baubeschreibungen, Leistungs-

verzeichnissen, Plänen oder durch andere 

mündliche oder schriftliche Festlegungen) 

eindeutig und widerspruchsfrei sind,

bedarf es zu deren Auslegung und 

Anwendung keines Juristen.
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� Der Richter hat lediglich das letzte Wort   
beim Streit um die Frage, ob die 
Beurteilung(en) der Nichtjuristen richtig 
war(en)! 

� Auslegung widersprüchlicher Vereinbarungen

� Gültigkeit von Vereinbarungen

� Zulässigkeit der Hinzuziehung von Dokumenten

Kritikpunkt 2 - Antwort    

Auch bei der Beurteilung von Kleinigkeiten 

ist zunächst durch Auslegung der Verträge 

zu prüfen, ob zum Problem ausdrückliche 

Verwendungs- und/oder Beschaffen-

heitsvereinbarungen getroffen wurden.

Dies ist bei Kleinigkeiten allerdings meist 

nicht der Fall.
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� Wie weit muss bei 

Beschaffenheitsvereinbarungen auf 

Details eingegangen werden?

Empfehlung für Innenputze

Qualitätsklasse für Laien nachvollziehbar 

vereinbaren!

Empfohlene Formulierung für die 

Baubeschreibung üblicher Wohnungen:

Innenputz in Standardausführung (Q2) – die 

Oberfläche ist mit einer Schlussbeschichtung  z.B. 
mittlerer Raufaser; gefülltem Anstrich, mit grober 

Fellrolle aufgetragen o.ä. zu versehen. 
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Ausgangssituation 

Handbücher und Merkblätter zum Thema der

Hinzunehmenden Unregelmäßigkeiten

und

Hinnehmbaren (zumutbaren) Mängeln

müssen von der (meist zutreffenden) Voraus-

setzung ausgehen, dass zum Problem keine

Einzelvereinbarungen getroffen wurden.

Entwicklung der Grenzwertangaben  

In Normen und Merkblättern werden 

zunehmend nach                      

Qualitätsklassen/Anwendungssituationen

differenzierte Grenzwerte definiert.

Damit wird angemessen auf die tatsächlich 

verschiedenen Situationen der Wirklichkeit 

reagiert.

Entwicklung der Grenzwertangaben  

Wie sind Qualitätsklassen sinnvoll 
abzustufen?   

Ebenheitsabweichungen [DIN 18 202]

Anforderungen differenziert nach

� Böden/Decken + Wände
� Nicht flächenfertig/flächenfertig
� Normale Anforderung/erhöhte 

Anforderung
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Merkblatt :
Verspachtelung von Gipsplatten Oberflächengüten

Hinweise und Richtlinien für Trockenbauarbeiten und Gips-
plattensysteme Industriegr. Gipsplatten Darmstadt 2003-04

Q1 - keine optisch dekorativen Anforderungen

Q2 - Standardverspachtelung

Q3 - erhöhte Anforderungen

Q4 - höchste Anforderungen
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Oberflächenqualität beschichteter Fenster Entwicklung der Grenzwertangaben  

Wie sind Qualitätsklassen sinnvoll 
abzustufen?

Die Abstufung sollte problem-
bezogen sein!

Keine erzwungenen Schemata!

Definition abgestufter Grenzwerte

Die Formulierung von Qualitätsstufen ist zu 
unterstützen! 
Sie muss aber von allen Betroffenen getragen      
werden, da dieses Werkzeug zweischneidig ist.

Klare Festlegungen vermeiden nicht nur 
unberechtigten Streit.
Sie erleichtern auch das Erkennen und die 
Durchsetzung von berechtigten Ansprüchen.

Diese Ambivalenz müsste diese Entwicklung 
auch höchstrichterlich akzeptabel machen.
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Diese Anordnung ist mangelhaft, obwohl sie den 
genehmigten Plänen entspricht!
(Ausnahme: Ausdrückliche Zustimmung des Bauherrn zu r eingeschränkten 

Nutzbarkeit der Garage.)
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Fall: Besteller weist Lieferung 
von 61 zylindrisch (?) gebo-
genen ESG-Scheiben zurück, 
da diese mit „Geradheits-
abweichungen“ der „geraden 
Außenkante“ von 5,5 mm nicht 
in die Metallrahmen  montier-
bar seien.                             
Ein Drittunternehmer kann die 
Scheiben mit einer „Dicken-
toleranz“(!?) von +/- 0,5 mm 
liefern.

[BGH X ZR 242/99 vom 9.07.2002]
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Maßabweichungen bei gebogenen Scheiben

Glashandbuch, Saint-Gobain Glass, Ausgabe 2000

Auftragnehmer verweist auf fehlende Toleranz-
vereinbarungen und beruft sich auf zulässige 
Maß- und Biegeabweichungen von +/- 5 mm.    
Die Lieferung sei daher mangelfrei.
Die Einbausituation war ihm bekannt.
Auf die Unmöglichkeit des Einbaus von Scheiben 
mit üblichen Toleranzen war hingewiesen worden.

Der BGH bestätigt, dass die Lieferung zu Recht 
zurückgewiesen wurde.

$�2��#��
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BGH: 
Entscheidend für die Mangelfreiheit ist hier 
nicht die übliche Beschaffenheit von Scheiben, 
sondern die Brauchbarkeit für den vorge-
sehenen Zweck („Funktionstauglichkeit“).

[BGH X ZR 242/99 vom 9.07.2002]

Dieser Grundsatz ist sehr vernünftig.

$�2��#��
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������� Hinzunehmende Unregelmäßigkeiten   

Besondere (unübliche) Beurteilungs-

grundlagen für Unregelmäßigkeiten können 

sich 

� nicht nur direkt aus Beschaffenheits-

vereinbarungen, 

� sondern auch (indirekt) aus der verein-

barten Verwendungseignung ergeben.

Feststellungen
Istzustand:

Messen, 
Dokumentieren

Nein

Flussdiagramm 1

Bewertung
Abweichung 

zwischen Ist und Soll
feststellbar?

Hinzunehmende 
Unregelmäßigkeit

Kein Mangel

Ende

Mangel

Weitere 
Untersuchung
Erforderlich

Feststellung
Sollzustand

Liegen 
vertragliche Einzel-

vereinbarungen
vor?

Vertragstexte
Musterflächen

Vergleichsobjekte

Anerkannte
Regeln der 
Bautechnik
ermitteln:

Normen/ Richtlinien/
Merkblätter/ Erfahrung/

Vernunft

Nein

Ja

Ja

Hinnehmbare (zumutbare) Mängel   

Bemängelt („luxuriöses Einfamilienhaus“) :
Platten am zwei Türdurchgängen nicht im gleichen 
Format durchgelegt, sondern „gestückelt“.

Fallbeispiel
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Hinnehmbare (zumutbare) Mängel   

OLG Düsseldorf (nach Ortstermin mit Richter (!)): 
Leistung zwar mangelhaft; 
Grad der optischen Beeinträchtigung aber gering;
Da Nacherfüllungskosten hoch: Nacherfüllung 
unverhältnismäßig = Abgeltung durch Minderwert
OLG Düsseldorf I-23 U 164/05 vom 18.12.2007

Hinnehmbare (zumutbare) Mängel   

Kriterien für den Verzicht auf Beseitigung:

� Zumutbarkeit für den Besteller
� Unverhältnismäßigkeit des   

Nacherfüllungsaufwands

Im Rechtstreit sollte die Klärung dieser 
Fragen dem Richter überlassen werden.
Aber:
Sollte man für jeden kleinen Mangel einen
Rechtstreit anstrengen?

Bewertung des optischen Mangels

� Grad der  (optischen) 
Beeinträchtigung 
unter 
gebrauchsüblichen 
Bedingungen
(Abstand, Licht ...)

� Bedeutung des 
optischen 
Erscheinungsbildes

Streitpunkt: unterschiedliche
Lagerfugenbreiten im Giebeldreieck Beurteilungsmatrix bei optischen Mängeln, 2. Auflage Februar 2000

Minderung statt Beseitigung

Voraussetzungen:

� objektive oder rechtliche Unmöglichkeit

� unverhältnismäßig hoher Aufwand

� Unzumutbarkeit für Auftraggeber

[VOB Teil B; § 13 Nr.6]

Unverhältnismäßigkeit

Kein vernünftiges Verhältnis zwischen 
Nacherfüllungsaufwand und 
Nacherfüllungserfolg.

Nacherfüllung

Die Beurteilung des 
„erzielbaren Erfolgs“ setzt 
die Bewertung der 
Bedeutung des Mangels 
nach den Regeln der 
Nutzwertanalyse voraus.



14

Unverhältnismäßigkeit

Die Unverhältnismäßigkeit wird abgeschätzt, 
indem die Nacherfüllungskosten mit dem 
Minderwert verglichen werden.

In der Rechtsprechung gibt es keine festen 
Verhältniswerte für die Unverhältnismäßig-
keit. Es wird im Einzelfall entschieden.

Eine systematische Zusammenstellung 
von Urteilen zur Unverhältnismäßigkeit 

steht noch aus!

�������	���������������
������&������

Die Bewertungsregeln für hinzunehmen-
de Unregelmäßigkeiten gelten vor und 
nach  der Abnahme in gleicher Weise!

Die Bewertung hinnehmbarer Mängel ist 
vor der Abnahme wesentlich strenger , da 
grundsätzlich Erfüllungsanspruch
besteht. Ob man sich dann überhaupt auf 
„Unverhältnismäßigkeit“ berufen darf, ist 
in der Rechtsprechung umstritten!

Unverhältnismäßigkeit

Eine systematische Zusammenstellung 
von Urteilen zur Unverhältnismäßigkeit 

vor der Abnahme steht noch aus!

Unverhältnismäßigkeit ...

... anrechenbare Nachbesserungskosten

„Nach der Rechtsprechung des Bundes-

gerichtshofs zur Unverhältnismäßigkeit sind 

bei der Abwägung bestimmte Kosten von 

vornherein zu vernachlässigen, z.B. Mehr-

kosten durch isolierte Leistungserbringung, 

Mehrkosten für die Beseitigung der un-

brauchbaren Leistung etc.“ [Quack]

Beanspruchung Bodenfeuchte;
Trockenschichtdicke KMB (6 Messungen):
Mittel 3,0 mm;  Mindest  2,8 mm
Normanforderung: min 3,0 mm 
Keller trocken;
Ergänzung von 0,2 mm verhältnismäßig?

Bewertung von Schichtdickenunterschreitungen
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Anforderungen DIN 18 185  Teil 4 für KMB:
2 Arbeitsgänge
„Trockenschichtdicke muss mindestens 3 mm betragen“

Anforderungen DIN 18 185  Teil 6 für KMB:
2 Arbeitsgänge (Wartezeit) mit Verstärkungseinlage
„Mindesttrockenschichtdicke muss 4 mm betragen; 
Schichtdickenkontrollen und Durchtrocknungsprüfung 
dokumentieren.“

Verarbeitung DIN 18 185  Teil 3 für KMB:
„Die vorgeschriebene Mindesttrockenschichtdicke dar f
an keiner Stelle unterschritten werden.“

Bis vor ca. 20 Jahren wurde bei Bodenfeuchte mit me hrfachen
Kaltbitumenaufstrichen erfolgreich abgedichtet. 
Die Schichtdicke betrug meist weit weniger als 1 mm !

Zuverlässigkeit von Abdichtungen

� Alle Abdichtungsstoffe, 

auf Bitumenbasis; aus Kunststoffen; 

Elastomeren oder zementgebunden, 
sind auf stetigem, festem Untergrund bereits 

bei Schichtdicken unter 1 mm wasserdicht.

� Undichtigkeiten sind (fast immer) die Folge 
von Fehlstellen.

� Zweck der Abdichtungsregeln  ist die 

Verminderung des Fehlstellenrisikos.

Die Rissüberbrückungs-
fähigkeit von 
Beschichtungen ist von 
der Dicke abhängig.
Dünnen Schichten 
können keine großen 
Rissrandbewegungen

überbrücken !

Beschichtungen über Rissen
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Mehrlagigkeit und große Schichtdicken 

werden nicht gewählt, weil einlagige und 

dünne Abdichtungen grundsätzlich nicht 

dicht sind, sondern weil das Fehlstellen-

risiko geringer wird.

Sie erhöhen die Zuverlässigkeit.

Bewertungsüberlegungen 

• Beanspruchung: hoch oder gering ?
• Zuverlässigkeitskriterien:

Untergrund eben oder uneben ? 
• Zukünftiges Rissrisiko groß oder klein ?
• Beschädigungsrisiko (Schutzmaßnahmen)

groß oder klein ?
• Innennutzung: sehr sensibel oder robust ?

Zukünftige Funktionstauglichkeit gegeben ?

Bewertung der Schichtdickenunterschreitung (1)

    

Bedeutung des Merkmals für die 
Gebrauchstauglichkeit 

 
Oswald  

sehr  
wichtig 

wichtig eher unbe- 
deutend 

unwichtig 

      

 sehr stark     

      

      

 deutlich nicht hinnehmbar   

      

      

 mäßig   hinnehmbar 
      

        

 geringfügig       Baga- 
        telle 

 

Grad  

der  

Beein-

trächti-

gung der 

Funktion�

Weitere Bewertungsschritte (2)

Falls langfristige Funktionstauglichkeit gegeben ist,
so ist der Mangel prinzipiell hinnehmbar (zumutbar).

Dann ist die Abgeltung des Mangels durch einen 
Minderwert angemessen, wenn zusätzlich von einem 
unverhältnismäßig hohen Nacherfüllungsaufwand
gesprochen werden muss.

Zur Beurteilung der Unverhältnismäßigkeit muss der 
Wert des Erfolges der Nacherfüllung, d.h. der durch 
den Mangel verursachte Minderwert, ermittelt 
werden.

Zur Minderwertermittlung wird eine Nutzwert-
analyse durchgeführt.

Der Nutzwert einer KMB-Abdichtung besteht 
ausschließlich in ihrer zuverlässigen Dichtheit .

Diese ist nur sehr gering beeinträchtigt.

Der Minderwert beträgt daher max. 25 % der 
Herstellungskosten.

Weitere Bewertungsschritte (3)

Die Nacherfüllungskosten betragen ein Vielfaches
der Herstellungskosten.

Es liegt daher Unverhältnismäßigkeit vor.

Der Mangel wird daher angemessen durch einen 
Minderwert abgegolten.

Aber: Einwand von BGH-Richtern

Weitere Bewertungsschritte (4)
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Die Nacherfüllungskosten abzüglich 
aller Kosten für die „isolierte 
Leistungserbringung“ sind gering !

Die Mangelbeseitigung ist daher 
nicht unverhältnismäßig!

Anrechenbare Nacherfüllungskosten

Eine systematische Auswertung der 
konkreten Hintergründe der BGH-

Rechtsprechung zu den nicht 
anrechenbaren Kosten für isolierte 

Leistungserbringung steht noch aus!

Flussdiagramm 2

Ist
Nachbesserung 

baupraktisch
möglich?

„zugesicherte Eigenschaft“

Mangel durch 
grobe Verletzung der 

Sorgfaltspflicht bei Planung o. 
Ausführung entstanden?

Vorsatz?

Beurteilung Abweichung: Soll – Ist
siehe Flussdiagramm 1

Weitere Untersuchung erforderlich 
siehe Flussdiagramm 3

Nein

Ja

Nein

Minderung

Nacherfüllung

Nacherfüllung

Nein

Ja

Ja

Ende

Ende

Ende

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Flussdiagramm 3

Voruntersuchungen 
siehe Flussdiagramm 2

Bestimmung des Grades der 
optischen Beeinträchtigung :
Kriterien: Gebrauchüblicher 

Betrachtungsabstand
Gebrauchsübliche 
Lichtverhältnisse

Bewertung durch Skalieren

Bestimmung der Größe des 
beeinträchtigten Bereiches

Bestimmung des Gewichtes 
der optischen Eigenschaften

Bewertung durch Skalieren

Ist 
der Mangel

hinnehmbar?
Bewertung s.

Matrix

Nach-
erfüllungskosten
wesentlich höher

als Minder-
wert?

Bagatelle?
Bewertung s. 

Matrix

Nacherfüllungskosten 
und Minderwert ermitteln

Ende

Minderung 
technisch angemessen

Ende

Nacher-
füllung

Ende

Kein 
Mangel

Nein

Zusammenfassung - Klärungsbedarf

� Verbindlichkeit von 
Beschaffenheitsvereinbarungen

� Typische Quotienten für die
Unverhältnismäßigkeit

� Randbedingungen für die Unverhältnis-
mäßigkeit vor der Abnahme

� Randbedingungen für die eingeschränkte 
Berücksichtigung von Nacherfüllungs-
kosten

Zuverlässiger      Mauerwerksbau
Mangelstreit   vermeiden   und  sachgerecht  beurte ilen

Prof. Dr.-Ing. Rainer Oswald, Aachen 

Kalksandstein - Sachverständigentagung         2010
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Zum Diskussionsstand über hinzunehmende 
Unregelmäßigkeiten  und  zumutbare Mängel
mit  Bewertungsbeispielen  aus   dem    Mauerwerksb au

ENDE


